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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Senada Salja, Kampstr. 71, 45468 

Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 

32-3.001006414/43 am 11.02.2020 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 11.02.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 07.04.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 T r o m m e r s h a u s e n 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Bahman Kazemi, Daßhorst 2 B, 45699 

Hamminkeln, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005252756/65 am 07.04.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 07.04.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 07.04.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen George Sarkis, Assmannweg 11, 

45141 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005252940/35 am 15.04.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 15.04.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.04.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 R i n g e l e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Edward Appiah Oteng, Karlsruher Str. 

14, 45478 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzei-

chen 33-1.02 / MH-VA58 am 02.03.2020 erlas-

sene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 

werden, weil der Betroffene nach unbekannt ver-

zogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 20.04.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Lisa Fleischmann, Luxemburger Allee 

26 in 45481 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende 

Gebührenbescheid vom 16.03.2020 (Aktenzei-

chen 37-52.01/79482/19) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt der Empfänge-

rin unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Josef Kmak, Höhenstr. 51 in 40227 

Düsseldorf, zuzustellende Gebührenbescheid vom 

30.03.2020 (Aktenzeichen 37-52.01/7116/20) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 
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Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Tomase Felinski, Poelmahnstr. 3 in 

32427 Minden, zuzustellende Gebührenbescheid 

vom 01.04.2020 (Aktenzeichen 37-

52.01/10467/20) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbe-

kannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der an Mihail Yalcin, unbekannt verzogen, zuzu-

stellende Gebührenbescheid vom 22.04.2020 

(Aktenzeichen 37-52.01/15203/20) konnte nicht 

zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist. 

 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-

dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 

Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 

§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-

lungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-

dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 

der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-

heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-

gesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h i e r a 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuer- und Zinsbescheid für das 

Veranlagungsjahr 2017, beide vom 24.01.2020, 

mit dem Aktenzeichen 24-5/2145.2790.00006 + 

7801.0014.52785 für die Firma S + B Bauunter-

nehmung GmbH, zuletzt bekannte Anschrift 

Niermannsweg 11-15 in 40669 Erkrath, kann 

nicht zugestellt werden,  da der jetzige Aufent-

halt der Steuerpflichtigen und des Geschäftsfüh-

rers nicht zu ermitteln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.94, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 06.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 
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Öffentliche Zustellung einer  

Inverzugsetzungsanzeige 

 

Die an Marcel Dusy, zuletzt wohnhaft Küppers 

Garten 6 in 45355 Essen, gerichtete Inverzugset-

zungsanzeige vom 01.04.2020 kann nicht zuge-

stellt werden, da der tatsächliche Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 

BGB i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Unterhaltsvorschuss, Fried-

richstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer 

416, Az. 51-UVK / B1371 / 91, eingesehen wer-

den. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den  

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B r i n k m a n n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Ahmad Manous, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Kirchstr. 78 in 45479 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rücknahme-/Rückforderungs-

bescheid vom 07.04.2020 (Aktenzeichen: 

109506) konnte nicht zugestellt werden, da der 

jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 

(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Harbodt, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 07.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 H a r b o d t 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Kira Eickelbaum, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Dümptener Str. 28 A in 45476 Mülheim an 

der Ruhr, zuzustellende Rücknahme-

/Rückforderungsbescheid vom 01.04.2020 (Ak-

tenzeichen: 50-711/106883/05) konnte nicht 

zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt der 

Empfängerin unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB 

X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Krüger, Zi. 202, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 09.04.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I.A. 

 

 K r ü g e r 
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